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DIE AUSBILDUNG Z MISSIONAR UND DIE TÄTICGKEIT ALS MIS-
SIONAR AH DE  Z PRIVI  EN A  TEN, DIE
EMASS DZW. A  (@) DER VERSICHERUNGS-/NACHVERSICHE-
RUNGSPFLICHT UN'  EN.

Urteil des Senats des Bundessozialgerichts vVom Julı 1971
Aktenzei  en

5 el I dem Rechtssitireit
des Osfers läger un evisionsbeklagter,

AOQO  z N eklagte.
eigeladen:

BIA, Berlin, Revisionsklägerin,
aier

Der ena des Bundessozialgerichts hat hne MUN!: Verhandlung
j [Co .7 fur echt erkannt

Die Revıision der Beigeladenen das Trtieıl des Landessozlalgerichts
Hamburg VO Dezember 1967 wIird zurückgewilesen.
Die Beigeladene hat dem lager die außergerichtlichen osten des Rev1ı1-
sionsverfahrens erstatten. Im übrigen sind Oosten nıcht erstatten

Die Beteiligtien streiten darüber, ob der beigeladene Ordensgeistliche (Beigelade-
Nner 2 9 der jetz als Missionar 1n Bolivien atl. 1st, während seiner Ausbildung

dieser Tatigkeit der Versicherungspflicht ın der Rentenversicherung der An-
gestellten unterlag
Der Beigeladene wurde 1ın der eit VO. Oktober 1963 bis Dr1. 1966
irchlichen Hochschulen ın Spanien un Deutschland ZU. Missionar ausgebi  et.
Dr gehörte während dieser e1t dem Kloster ST Johannes ın Im Dezember
1965 OoOrderie die Allgemeine Ortskrankenkasse VO.  ® dem Kloster
für die eıit VO: Oktober 1963 bis November 1965 eitrage ZU  F Angestellten-
versicherung ın Höhe VO  5 insgesamt weil der Beigeladene nach
Abs Nr d des Angestelltenversicherungsgesetzes versicherungs-
pflichtig sel
Nach erIfolglosem Widerspruch hat das Kloster age erhoben Abs Nr
AV!  Q mache studierende rdensmitglieder 1mM egensatz sonstigen tudenten
rentenversicherungspflichtig; dieses Sonderrecht verstoße den allgemeinen
Gleichheitssatz Art des Grundgesetzes —} Im übrigen sel die Aus-
bildung ZU. Seelsorger keine Ausbildung einer gemeinnützigen Taäatigkeit 1M
Sinne der genannten Vorschrift.
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Die Vorinstanzen en die age fÜr begründet enalten rtele des Sozial-
gerichts VO Juni un: des Landessozlalgerichts LSG VO.
Dezember Nach Ansicht des LSG SiNd gemeinnützige Tätigkeiten 1M Sinne
des Abs. Nr AV!  ® 1Ur So.  e die der Krankenpflege un dem nier-
richt äahnlich Sind: Tatı  e1ıten dieser Dr sel]len So. 1M Bereich der allgemeinen
sozlalen Beireuung, die unm1ıttielbar dem körperli  en, geistigen un sittlichen
Wohl hilfsbedürftiger Personen dienten 157331 reiner Seelsorge un Verbreitung
des aubens ST bDer die Fürsorge aut relig1ösem Gebilet 1m Vordergrund.
en diese Rechtsauffassung wendet sich die beigeladene Bundesversicherungs-
anstalt für Angestellte mi1t der zugelassenen Revision: Der un bestimmte
Rechtsbegri: der „anderen gemeiınnutziıgen Tätigkeiten“ (S ADbs NT AVG)
SE1 nicht VO.  5 den Begriffen Krankenpflege und Unterricht her auszulegen; denn
das Gesetz spreche VO  5 deren, nıcht VOINl N!  en gemeinnützigen atıg-
keiten Das chwergewicht musse Qut die VO. Gesetz geforderten „überwiegend
religiösen der sittlichen Beweggründe“ gelegt werden. amı werde ausnahms-
welse dem Tätigkeitsmotiv 1Ne tatbestandsmäßige irkung zugesprochen Wo
dieses OLLV gegeben sel, selen die inneren Vorausseizungen der Gemeinnützlig-
keit erfüullt. Sowelt das Gesetz m11 „Krankenpflege, Unterricht der anderen g_
meinnutzigen Tätigkeiten‘ noch äQaußere Voraussetizungen ordere, verlange
NUr, daß sich der Beweggrund ın Tatigkeiten ausleben müUsse, die einerlel, ın
welcher Form nach außen wirkten, 1Iso nıcht ordensintern blieben Wie Clie
eichseizung der religı1ösen mit den sıttlichen Motiven beweilse, habe Cd1le Seel-

als ethisch-sittliches Bemühen den Menschen un! ST die A 1
gemeinheit nıcht AaUus dem Kreis der gemeinnuützigen Tatlı  eiten usgeschlos-
sSCeNMN werden sollen Um weniger könne CQies VO.  - der Tatiıgkeit des Missionars
an gSCNOMMEC. werden, der durch seine Ausbildung efähig werde, seinen Mit-
menschen 1mM Ausland seelsorglich un ın den Dıngen des aglı  en Lebens bel-
zustehen.
Die beigeladene BfA beantragt,

das angefochtene Trteil SOWI1e das Ytiell des Hamburg VO. Juni 1967
aufifzuheben un Cie abzuwelsen.

Die AOLK, die der Revisionsbegründung ZUSi1mMM (T, stellt den gleichen
Antrag
Die Beteiligten Sind m1T einer Entscheidung hne MUN! Verhandlung 8 124
Abs des Sozlalgerichtsgesetzes SG ——) einverstanden.

I1
Die Revi1ision der beigeladenen BTfA ist unbegründet. Wie die Voriınstanzen 1m
rgebnis zutreifend entschlieden aben, braucht das agende Kloster f{ur den
In der streitigen eit ZU. Missionar ausgebildeten Beigeladenen keine
eiträge ZULXC Angestelltenversicherung ntrichten.
Nach Abs Nr A  ® SINd versicherungspflichtig 1n der Angestellten-
versicherung

Mitglieder geistlicher Genossenschaften, Diakonissen, Schwestern VO. eut-
chen oOtfifen Kreuz un Angehörige NÄI!  er Gemeinschaften, Cdie sich üuber-
wiegend AUus religiösen der sittlichen Beweggründen mi1t Krankenpfiege, UNn=-=
erricht der anderen gemeinnützigen Tätigkeiten beschäftigen, IL  —

während der eit ihrer Ausbildung einer solchen Tatigkeit,
wenn S1e persönlich nach der Ausbildung neben dem freien Unterhalt Bar-
bezüge VO.  - mehr qals einem Zehntel der für Monatsbezüge geltenden Bei-
tragsbemessungsgrenze monailı erhalten.
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Die ın diesen KHällen entrichtenden Beiträge hat diejenige Gemeinschaft
iragen, der der Versicherte angehör S 15102 Abs AG
Der beigeladene Ordensgeistliche War während der streitigen eıit Mitglied eines
osters, mı1ıthın elıner geistlichen Genossenschaf Als angehender Missionar WUur-

de jedo nicht einer „gemeinnützigen” Tätigkeit 1M Sinne des Abs
NrT. AV'  O ausgebi  et. Was untier einer solchen Tätigkeit verstehen 1ST, -
autert das Gesetz abgesehen VO:  5 den beispielhaft genanntien Tätigkeiten der
Krankenpflege un des Unterrichts weder iın Abs NT. noch ın e
Abs AVG, der die Nachversicherung 1mM des uUusSss:  eıdens aus der (je-
meinschafit regelt Au  R 142 Abs NT. RVO, der Mitglieder geistlicher
Genossens  aiten während der Beschäffigung mit gemeinnützigen Tätigkeiten
ter estimmten weiteren Vorausseizungen HN krankenversicherungsfreıl erkläart
Uun!: den angeführten Vorschrifiten der Rentenversicherung OoiIienDar als Vorbild
gedient hat, konkretisier den Begriff der gemeinnutziıgen Tätigkeıiten nicht naher.
Das ehemalısg' Reichsversicherungsamt hat ihnen ıne Beschäiftigung
iın der Heilsarmee gerechnet, weil S1Ee darauft ger1 sel, Wohltätigkeıit üben
SOWI1E Not, Krankheit un! S1 Verwahrlosung ekämpfifen (GE NrT. Z

1939, 4406; vgl ber auch EuM 41, 349) Das Bundessozialgericht
hat ın einem Streitfall, der d1ie Nachversicherung einNes früheren Ordensangehörl1-
ZgeEnN betraf, den Begri{ff der gemeinnützigen Tätigkeit Qauf Tätigkeiten 1mM sozlalen
mitmenschlichen Bereich beschränkt, die unmittelbar der Befriedigung VO  - Be-=-
dürfnissen der Allgemeinheıit dienen, ISO nicht „ordensintern“ bleiben BSG JI 139)
Diese Auslegung entspricht weitgehend der VO  5 der Revision angegriffenen
Auffassung des LSG, das s ]S gemeinnützig IA Tätigkeiten -
gesehen hait, (1.1%@ der Krankenpflege und dem Unterr1e@h

N (vgl ferner Brackmann, Handbuch der Sozialversicherung,
bis Aufl., A g’ 619; antz-Zweng, Das NECUC echt der Rentenversicherung
der TDe1lter und der Angestellten, Aufäl., 1 AA RV'!  @) Anm. IL INa  5

dieser Au{ffassung, könnte 1n der T at raglıch se1ln, ob (1 @e Seelsor  e
der ihrem W esen nach Qauch 1ne Tätigkeit als Missionar gehört, gemeinnütz1ig

iNrer DA CS O1m Siınne der genannten Vorschriften 1ST, da S1e siıich
ZU Ag nach kaum m ı1ıt Krankenpfilege und UnierTtT rie VeTIL-

gleic  en LB dıie das Geseitz m ]S Beispiele gemeinnützl-
@T Tätigkeiten an iuhrı
Die Revisionsklägerin hat demgegenüber geltend gemacht, das Gesefiz spreche
nicht VO:  5 der Krankenpfilege un dem Unterricht „ahnlichen  . sondern VO.  S 99
deren“ gemeinnützigen Tätigkeiten un! erkenne als OL1LV qausdrückli relıgıöse
Beweggründe dl deshalb musse auch die Seelsorge den gemeinnutzigen T3-
ti1gkeiten gerechne werden ebenso 1m Ergebnis Hess. LSG, Breithaupt 1964, 830,
8332; Hanow/Lehmann/Bogs/von 1trock, Reichsversicherungsordnung, Buch
Rentenversicherung der rbeiter, Z Anm. el Die Versicherungs-

und Versicherungsfreiheit der Mitglieder geistlicher Genossens:  aften ın
der Kranken-, Renten- un der Arbeitslosenversicherun. SOwle ihre achver-
sicherung ın den Rentenversicherungen, Z Ocker, Die achversi  erun VO

ausgeschiedenen Mitgliedern geistlicher Genossens  aften, Dıakonissen, Schwe-
stern VO euts:!  en otien KTEeuUzZz un Angehörigen äahnlicher Gemeinschaften
iın der sozlalen Rentenversicherung. DISs, U, Koln E962, ; Oppinger, SOozVers
1969, 95)
Welcher VO.  5 beiden Au{ffassungen der Vorzug geben 1ST, hat der ena nıcht

entscheiden brauchen Selbst Wenn der Revisionsklägerin insoweıt beizutreten,
elne eelsorgstätigkel a 1 SO N AC allgemeın au dem
Kreis der gemeinnüfzigen Tätigkeiten auszuscheiden
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w a I könnte S1E jedenfalls dann N1C| ihnen gezählt werden, wenn s1e, Ww1e
beim Miss1ionar, ed1glı 1mM Ausland ausgeü wird. Ahnlich w1e das Steuerrecht,
das War uch die „Förderung der elıgıon“ als Forderung e1inNnes gemeinnutziıigen
Z wecks anerkennt ($ AnDS des Steueranpassungsgesetzes VO. Oktober

el Je 1U  — So Betätigungen berücksichtigt, die dem allgemeinen
Besten 1M innerstaatlichen Bereich dienen (vgl BFE  H Öl 304 AIl 1967,
116), kann nıcht angenomMMeEN werden, der Gesetzgeber habe Versicherungsschutz
nach Abs Nr. AV!  @ TUr Täatigkeiten gewähren wollen, die unmı  elbar 1U  I

Personen 1mM Ausland zugute kommen , W1e d1les Iiur 1nNe Tätigkeit als Missionar
Z Diese mMas War H das mMlissionarısch etiIreutie Ausland gemeinnutzig
seln, 1st aber, worautft TUr die Versicherungspflicht nach AbBs IN
AV!  Q alleın ankomm(t, hne u MMI eLDATe Bedeufung TUn das
an S1ie gehort insbesondere NICHT; w1e die Entwicklungshilfe, den
Gemeinschaftsaufgaben, deren Erfüllung auch 1mM Interesse des nlands Je
TrST seit Juli 1965 besteht nach Abs Nr. /ANAWA  © (eingefügt durch Art.

NT des Rentenversicherungs-Änderungsgesetzes VO: Junı 1965, GB
4'76) ine beschränkte Möglic|  eit, auch Missionare SOWI1e Personen, die Mis-
sSlonaren ausgebl.  et werden, auftf Antirag ihrer Gemeilins  aft (S Abs Nr
AVG) ın die Rentenversicherung einzubeziehen (vgl R'T-Drucks B 292 25)
Von dieser Möglichkeit 1st nıer ber kein Gebrauch gemacht worden.

1mM übrigen die 1m aulie des Prozesses geäußerten Zweififel der Verfassungs-
mäßigkeit der fraglichen Vorschrift begrundet Sind 1nNe Versi:  erung VO  5 ın
Hoch)schulausbildung eNindlichen Ordensmitgliedern wurde diese ın der Wa
anders als SONST Schüler der tudenten behandeln, C1ie der ersicherungspflicht
nicht unterliegen vgl Abs Nr AV! un ppiNger, Soz Vers 1969, 96)
hat der ena nicht ntscheiden brauchen, we1ıl 1M vorliegenden al schon die
tatbestandlichen Voraussetzungen fur die nwendun der Vorschnhrift fehlen

Ist der Beigeladene hiernach während seliner Ausbildung ZU Missionar
nıicht ın der Rentenversicherung der Angestellten versichert BEWESCH,; hat die
AOQO  v die streitige Beitragsforderung Unrecht erhoben, w1ıe die Vorinstanzen
zutreifend ntschieden en Die Revision ist unbegründet.

ommentar:.

Dieses Urteil des BSCG spiegelt zunächst die Unsicherheit wider, wı1ıe die S$ Abs
Nr. und Abs AVG, welche heide 1957 eingeführt wurden, interpretieren sind.
1Yas BSCG begründet Seine Entscheidung der Substanz nach mi1t den gleichen Argu-
menten, die der Senat des BSG ın seinem Urteil 0Q April 1970 auch E
iragen hat (vgl 2/71, 198 5i
Der harte Kern des vorliegenden BSG-Urteils hbesteht In folgender Tatsache: Ordens-
leute, die für die Tätigkeit e1INeEeSs Missıonars ausgebildet werden, siınd zemäfß
Abs Nr. AVG nıcht rentenversicherungspflichtig. uch ihre Tätigkeit als
Missionar gehört nicht jenen Tätigkeiten, die als privilegierte eine Nachversiche-
rungspflicht SemM Abs AA auslösen können. Eine missionariısche Tätigkeit
ım Ausland S1e ist nicht der Arbeit e1inNes Entwicklungshelfers gleichzustellen
gehört nicht den Gemeinschaftsaufgaben, deren Erfüllung uch 17M Interesse des
Inlands liegt
Das Urteil des BSCG (070) Juli 1971 stellt Iso INSOWeit Ine Ergfinzung des BSCG-
Urteils 0O Aprıl 1970 dar, weiıl der erkennende Senat feststellt, daß eine DYLU1-
legierte, Iso damit nachversicherungspflichtige Tätigkeit NUÜr ann gegeben 1St, wWwWenn
ihr eıne unmittelbare Bedeutung für das Inland zukommt.
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Wenn jetzt uch feststeht, daß die Ausbildung Z U die Tätigkeit als Missionar
nicht den privilegierten Tätigkeiten zählt, dann bleibt IıMMer noch die rage offen,
oh die 1mm Inland, nämlich In der BRD ausgeübte yriesterlich-seelsorgliche Tätigkeit
(in determinierten Officien) als gemeinnützig bezeichnen 1st un damıiıt den
sogenannten privilegierten Tätigkeiten gehört. Die Vorinstanz, das LSG Hamburzg,
hatte die Auffassung vertireten, daß als gemeinnütz1ig /NuUur Tätigkeiten nzusehen sind,
die der Krankenpflege un dem Unterricht ähnlich sind Stimmt diese Ansicht, dann
ist In der Wa fraglich, ob die Seelsorge gemeinnützigz 1 Sınne der Vorschriften
des bzw AVG 1St, da S1e sich ın iıhrer Zielsetzung nach aum mi1t Kranken-
pflege un Unterricht vergleichen läßt, die der Gesetzgeber als Beispiele gemeıin-
nützıger Tätigkeiten angeführt hat. Denn hei einer reinen Seelsorge un Glaubens-
verbreitung steht die Fürsorge auf religiösem Gebiet 1mm Vordergrund.
Diıe Bundesversicherungsanstalt für Angestellte ın Berlin hatte das Schwergewicht
ihrer Argumentation auf die Phrase der „UAUS überwiegend religiösen der sıttlichen
Beweggründen“ geleisteten Tätigkeit gelegt. Das BSCG ıst dieser Auffassung nicht DE
olgt, hat nicht ausnahmsweise dem Tätigkeitsmotiv 1ine tatbestandsmäßige Wir-
kung zugesprochen. Und das m1E Recht Denn dieser Passus, der 1 hzw AVG
enthalten 1St, formuliert ach UNSEeETET schon ımmer vorgeiragenen Begründung e1in
ethisches Postulat, das ım konkreten Fall kaum heweisen ist, weil dem ıntern-
sittlichen Bereich angehört, daß ÜÜ dieser Formel keine gesetzgeberisch-rechtlichen
Folgerungen ZEZOZEN werden können. Dieser Auffassung ı6 uch das LSCG Hamburg
beigetreten, indem feststellt: „Wenn der Gesetzgeber jede UU S überwiegend reli-
giösen der sıttlichen Beweggründen v“O  - bestimmten Personen geleistete Tätigkeit
als die Versicherungspflicht begründend ansehen würde, häatte der Aufzählung
einzelner Tätigkeiten nicht bedurft. Es handelt sıch nıicht TWA eine beispielhafte
Erwähnung 0Q  - Tätigkeiten, die ÜÜ den genannten otıven ausgeübt werden, SOüTL-

ern e1ne abschließende Aufzählung einzelner tatbestandsbegründender Tätigz-
keiten“.
Das LSG Hamburg als Vorinstanz interpretier die „anderen gemeinnützigen Aatıg-
keiten“” dahingehend, daß gemeinnützige Tätigkeiten iın diesem Sınne TLUYT solche sind,
die der Krankenpflege und dem Unterricht ahnlich sSind. Ahnliche Tätigkeiten
ın diesem Siınne sind solche 1 Bereich der allgemeinen soz1ialen Betreuung, die —

mittelbar dem körperlichen, geistigen der sıttlichen Wohl hilfsbedürftiger Personen
dienen. Reine Seelsorge un Verbreitung des religiösen Glaubens dagegen mögen,
sSe1 ıIn allgemeiner der estimmter Form, ebenfalls zgemeinnützige Tätigkeit ım
weıteren Siınne Ssein, 1mm Sinne vDO  - Abs Nr. AVG sind S1e jedoch nicht.
Denn 1mMm Vordergrund steht 1er ımmer die seelsorgerische Fürsorge auf religiösem
Gebiet.
Das BSCG ıIn Kassel hat Iso auf die rage, oh die Ausübung einer priesterlich-seel-
sorglichen Funktion innerhalb der BRD den privilegierten Tätigkeiten gehört,
nicht eXPreSSIS verbis geantwortert. Da ber gleichzeitig das BSG nicht der Auffassung
der Vorinstanz widersprochen hat, mU ß IN annehmen, daß die Ausübung seelsorgz-
licher Tätigkeit (in determinierten Officıen) nicht den privilegierten Tätigkeiten
gehört, die der Versicherungspflicht gem bzw der Nachversicherungspflicht zZEM

AVG unterliegen.
uch hat das BS(G nicht der Feststellung des LSG Hamburg widersprochen, daß das
Kloster iıne geistliche Genossenschaft 1m Sınne 0O  - A  C ıst Es ware 1rmm Falle
der Versicherungspflicht des Beigeladenen 2) Schuldner der eıtrage zem W
Abs Buchst. AV  Q Zwar sSe1 das Kloster keine Juristische Person, als nicht rechts-
fähige Personengemeinschaft ıst jedoch ach Nr. SG  C fähig, Verfahren
beteiligt Se1in Un damit klagen. Aus dieser Feststellung ıst abzuleiten, daß
1ne Ordensgemeinschaft als solche, unabhängig v“O  - ihrem zivilen rechtlichen Status,
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uch aktıo legitimiert 1St, ın Versicherungs- und Nachversicherungsfällen D“U  - eigenen
Ordensmitgliedern selbsthandelnd aufzutreten,. In diesem Verfahren hat das BSCG
allerdings nicht entschieden, oh die VE zemäß ihren 5Satzungen aut 166 SG  €
berechtigt iSt, die Interessen der Orden D“Oor dem BSCG vertreifen, Da ber das BSCG
die Legitimation des Bevollmächtigten nicht hbestritten hat, ıst anzunehmen, daß die
VD  C gem 10606 SG  @ die Ordensgemeinschaft 0Qr dem BSCG vertfreien ann.

A PRÄMIENBEGÜNSTIGTES SPAREN UR:'! ORD  U DE,

Urteil des Bundesfinanzhofes VO. Maı 1968
Aktenzeichen VI 106/67

Dieses Yteil ist 1M Bundessteuerblatt 19683, eil K 999, W1e olg veroö{ffent-
licht worden:
„Der Jläger 1st Benediktinerbruder Er hat die einfachen Gelübde abgeleg un
der el die Verwalfung selines mi1tgebrachten Vermögens übertragen Mit l
stiimmung des S hat 1M TEe 1961 einen Werftfpaplersparveritrag über
60 abgeschlossen
Das lehnte die Überweisung der VO Kreditinstitut Iur den läger bean-
ragten Darprämie ne Zinsen mıit der Begründung ab, der läager könne üÜüber
sein Vermögen nıcht frei verfügen. Das Dparkonto SEe1 wirtscha{itlich Vermögen
des OSiers Der INSDPru blieb hne Erfolg.
Das dessen Entscheidung ın BEBEG 1967% 374, verö{ffentlicht ISE, gab der
STa und fiuhrte dUS, der läger habe als ınfach-Professe se1ın Vermögen be-
halten urch die Übertragung der Verwalfung werde die e1 nicht wirtschaft-
er ı1gentitümer des Vermögens. Selbst wenn INa  5 die Übertragung der Verwal-
tung als Nießbrauch zugunsten der el ansehe, habe der lJäger doch wirtschaft-
lich se1in Vermögen nicht verloren. urch die kırchenrechtlichen Beschränkungen
sel echtlich un tatsächlich nıicht gehindert, mit usiımmun des es Malß-
nahmen 7A00 6 Anlage se1lnNes Vermögens reffen Er könne einen Sparvertra
1eben und die A  F Erfüllung dieses Verirages notwendigen ittel sSeinem Ver-
mögen entnehmen. Nach der Erklärung des es ersirecke sich CQie Nutznießung
der e1 NUuU  H auft die Zinsen, ber nıicht auf die parpräamle, die dem Vermogen
des Klägers zugerechne werde.
Aus den Grunden
Die RevIision, mi1% der das die Verletizung VO  . Bundesrecht rugt, kannn keinen
Erfolg en
Unbes  rankt einkommensteuerpflichtige Personen können für Sparbeiträge, die
auf fünf Te festgelegt werden, 1nNe parpramıle erhalten (S Abs SparPG

Voraussetizung 1st, da ß der Sparer die eiträge AdUus seinem eigenen Ein-
kommen der Vermögen geleistet hat S Abs Nr. SparPG)
Grundsätzlich sind auch Angehörige katholischer en prämienberechtigt, sofern
S1Ee die Sparbeiträge Aaus ihrem eigenen Vermögen eisten un: die Sparsumme
einschließlich der Pramie aIs eigenes Vermögen behalten (Entscheidung des
Senats VI 174/63 VO HN 1969, BE  H7 83, 62, III 1969, J22) Die rage,
oD eın Ordensangehöriger Aaus seinem eigenen Vermögen gespart hat un Aaus
dem Sparvertrag berechtigt 1ST, ist nach dem bürgerlichen echt ntscheiden
Die Ents:  eidung des Senats V1 174/63 betraf einen Benediktinermönch,
der C1ie felerlichen Ordensgelübde geleistet Das damals festge-
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